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Kooperationsvereinbarung

der Fraktionen des Kreistages Märkisch-Oderland:  
DIE LINKE, 
SPD und 
Wählergemeinschaft Bauernverband

Die Fraktionen: DIE LINKE, SPD und Wählergemeinschaft Bauernverband im Kreistag Märkisch–Oderland kooperieren für den Zeitraum der Wahlperiode 2008 bis 2014.

Ziel ist es, auf der Basis einer stabilen politischen Mehrheit im Kreistag die Entwicklung des Landkreises weiterhin erfolgreich zu gestalten.

Die Kooperationspartner lassen sich in ihren Entscheidungen und Handlungen ausschließlich von den Interessen der Einwohner an öffentlicher Daseinsvorsorge und Lebensqualität leiten.

Grundlagen der Zusammenarbeit sind Kompromissbereitschaft, Konfliktlösungsver- mögen, Verlässlichkeit, gegenseitige Information und Fairness.

Die Kooperation ist offen für eine Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften des Kreistages im Interesse der Bürger von Märkisch-Oderland.

Die Kooperation fordert von Bund und Land eine angemessene Beteiligung der kommunalen Ebene am Steueraufkommen sowie verlässliche Rahmenbedingungen der Finanzausstattung, um insbesondere die Aufgaben im Jugend- und Sozialbereich zu bewältigen. Notwendig ist auch ein größeres Mitspracherecht im Bereich der Bildung der Jugend.
Die Einbindung von Märkisch-Oderland in die regionalen Entwicklungen und die Stärkung der Partnerschaften zu den polnischen Landkreisen Gorzow, Slubice und Mysliborz sowie der russischen Stadt Kamyschin werden als bedeutsame Aufgaben fortgeführt.

A. Allgemeine Grundsätze
1. Ausschluss wechselnder Mehrheiten

Die Fraktionen stimmen im Kreistag nicht mit wechselnden Mehrheiten. Ausnahmen werden einvernehmlich im Kooperationsausschuss beraten. Dieser kann die Abstimmung freigeben. Vorlagen für den Kreistag sind in der Regel als Kooperation einzureichen, es sei denn, es wird anders vereinbart oder es schließen sich weitere Fraktionen dem Beschlussentwurf an.

2. Personalentscheidungen

Der Landrat und die Beigeordneten werden von den Kooperationspartnern getragen. Die Wahl eines 3. Beigeordneten wird durch Einvernehmen der Partner gesichert. Die Wiederwahl des 2. Beigeordneten wird durch die Kooperation unterstützt.

3. Informationspflicht

Die Kooperationspartner informieren sich in allen wesentlichen Fragen, die die Kreispolitik berühren. Fraktionsanträge zur Tagesordnung sind im Kooperations- ausschuss abzustimmen.

4. Kooperationsausschuss

Die Koordinierung der Zusammenarbeit obliegt dem Kooperationsausschuss in der Zusammensetzung:

· die Fraktionsvorsitzenden der Kooperationspartner,

· die Partei- (Verbands-)vorsitzenden des Kreises, wenn sie nicht Mitglied des Kreistages sind,

· je ein gewähltes Kreistagsmitglied,

· der Landrat und die Beigeordneten der Kooperationspartner.

Der Kooperationsausschuss tagt in der Regel vor jeder Kreisausschusssitzung und außerplanmäßig auf Verlangen einer Fraktion. 

Die Verantwortung für die Organisation und die Leitung der Sitzungen tragen die Fraktionsvorsitzenden im jährlichen Wechsel in der Reihenfolge  SPD, DIE LINKE und WG Bauernverband. 

Unter der jeweiligen Führung sind jährlich zwei Kooperationsklausuren zur Klärung von Grundsatzfragen durchzuführen.

Die Beratungsergebnisse sind in Protokollen und Beschlüssen festzuhalten. Hierfür einigen sich die Partner auf einen Schriftführer.

Der Kooperationsausschuss berät die durch die Verwaltung und die Fraktionen eingereichten Vorlagen für die Ausschüsse und den Kreistag. 

Beschlüsse des Kooperationsausschusses werden einvernehmlich getroffen. Meinungsverschiedenheiten sollen in der Regel im Kooperationsausschuss geklärt werden. 

Die Fraktionsvorstände erläutern die Vorlagen ihren Fraktionsmitgliedern, um diese zu einer weitgehend einheitlichen Abstimmung im Kreistag und den Ausschüssen anzuregen. Ist dies nicht zu erwarten, sind die Fraktionsvor- sitzenden der anderen Fraktionen darüber zu informieren.

5. Einspruchsrecht

Jeder Fraktion steht im Kooperationsausschuss ein aufschiebendes Einspruchsrecht zu. Entscheidungen im Kreistag und in den Ausschüssen sind dann, zumindest bis zu einer nochmaligen Beratung zurückzustellen.

6. Rechte der Kooperationspartner

Die Rechte der Kooperationspartner werden von der Kooperationsvereinbarung nicht berührt. Die Partner sind frei, ihre Position öffentlich zu vertreten, auch wenn diese in der Kooperation keine Mehrheit gefunden hat.

7.
Ausschüsse/Gremienbesetzung

Die Besetzung und Veränderung von Besetzungen der Ausschüsse, sowie die Besetzung von Aufsichts- und Beiräten sowie anderer Gremien werden im Kooperationsausschuss beraten.

8. Finanzplan des Landkreises

Zur Vorbereitung und Abstimmung der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Finanzplan bedarf es einer gründlichen Vorbereitung in einer Klausur, mit dem Ziel, ein geschlossenes Auftreten der Kooperation zu erreichen.

9. Öffentlichkeitsarbeit

Inhaltliche Vorhaben und Ergebnisse der Kooperation werden gemeinsam der Öffentlichkeit vorgestellt. Hiervon ausgenommen sind Informationen, die aus- schließlich an die Mitglieder und Sympathisanten von DIE LINKE, SPD und  WG Bauernverband gerichtet sind.

B. Kooperationsschwerpunkte

Die Kooperationspartner sind sich bewusst, die Entwicklung des Kreises in der Wahlperiode bis 2014 unter schwierigen Rahmenbedingungen gestalten zu müssen.

Die unterschiedliche Lage in den Sozialräumen des Kreises mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit und schwierigen sozialen Problemen, die demografischen Entwicklungen, die divergierenden Strukturveränderungen in den berlinnahen und berlinfernen Räumen sowie das stetig notwendige Ringen zur Verringerung des Haushaltsdefizits sind Herausforderungen, die gemeistert werden müssen.

Die Kooperationspartner setzen dabei auf das engagierte Handeln der Einwohner, der Wirtschaft und der zivilgesellschaftlichen Strukturen sowie auf weiter zu verstärkende Netzwerke und kooperative Beziehungen.

Die Kooperation benennt nachfolgende Aufgaben und Handlungsschwerpunkte:

1. Wirtschaft

Die Kooperationspartner fördern eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im Landkreis. Die vom Landkreis beeinflussbaren Rahmenbedingungen sind durch die Verwaltung des Landkreises im Interesse der heimischen Wirtschaft zu gestalten. Zu gewährleisten und zu beschleunigen sind verbesserte Standort- und An- siedlungsbedingungen für Investitionen. Dazu sind alle Möglichkeiten unbürokratisch auszuschöpfen. 

Der weitere Ausbau der überregionalen Infrastruktur hat Vorrang. Der Kreis fordert den Bau der Ortsumfahrung Herzfelde, die Fortführung der Oder-Lausitz-Trasse im südöstlichen Bereich des Landkreises, den vierstreifigen Ausbau der L 33 von der     A 10 bis Berlin, die Anbindung an die A11 mit der B167 und der dazugehörigen Ortsumfahrung Bad Freienwalde, den Ausbau der Ostbahn und die Realisierung des 20-Minuten-Taktes der S-Bahn bis Strausberg-Nord. 

Der Tourismus erweist sich als stetig wachsender Wirtschaftsfaktor. Die geschaffene Infrastruktur ist zu pflegen und instand zu halten. Die Vermarktung und Vernetzung  der Angebote ist zu fördern. Die überregionalen Radwege sollen zentral vom Landkreis gepflegt werden. Hierzu sind in Abstimmung mit den Gemeinden/ Städten/Ämtern die Voraussetzungen zu schaffen. 

Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree wird unterstützt, um die Region zur erfolgreichen Reiseregion Brandenburgs zu entwickeln. Eine Vereinbarung zur touristischen Entwicklung unserer Region ist zu fixieren. Das in den letzten Jahren zielstrebig ausgebaute Radwegenetz ist in seinen Anschlussverbindungen zu komplettieren. Priorität erhalten jetzt die Förderung der gastronomischen Betreuung und der Ausbau der Übernachtungsmöglichkeiten.

Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung liegt im berlinnahen Bereich. Der Zukunftsraum Östliches Berliner Umland ist der Motor dieser Entwicklung und wird vom Landkreis gefördert. Bei einer künftigen Evaluierung der Brandenburger Wirtschaftsförderung (Wachstumskerne) wird sich der Landkreis dafür einsetzen, eine Aufnahme des Zukunftsraumes oder eines Teilbereiches des Zukunftsraumes in die Kategorie der Regionalen Wachstumskerne zu erwirken.

Der Flughafen BBI wird mittelfristig für einen positiven Entwicklungsimpuls in der Region, vornehmlich im berlin- bzw. autobahnnahen Bereich sorgen. Die Verkehrsverbindungen sind darauf auszurichten. Der Zukunftsraum hat alle Chancen sowohl als Wohnstandort, als auch als Ansiedlungsgebiet für Unternehmen zu dienen. Die Chancen und Strategien dafür sind konzeptionell zu erarbeiten und planerisch zu begleiten. 

Die Kooperation wird sich dafür einsetzen, dass die Ausdünnung der Fahrpläne des ÖPNV vermieden wird. Regionale alternative Aktivitäten zur Verbesserung der Verkehre als Daseinsvorsorge werden durch den Landkreis unterstützt. 

Der grenznahe Bereich muss mittels Interreg IVa – Förderung und anderer Förderprogramme von 2007 - 2013 (EU-Förderperiode) durch neue Wachstums- impulse einen Entwicklungsschub erfahren. Die Entwicklung eines grenzüber- schreitenden Wirtschaftsraums ist gezielt durch diese Möglichkeiten zu befördern.

Die Wirtschaftsfördergesellschaft STIC WFG MOL mbH des Landkreises MOL bleibt ein Instrument kreislicher Wirtschaftsförderung. Der Schwerpunkt Existenzgründung ist auszubauen. Der Bau eines Gründerhauses kann hierzu neue qualitative Ansätze ermöglichen und wird vom Kreis unterstützt, wenn das Land die entsprechende Förderung zusagt. 

Der Aufbau regionaler Produktions- und Vermarktungsketten wird befördert.

Das Kreismarketing (Messeteilnahmen, Internetauftritt) ist gezielt einzusetzen, um den Landkreis zu präsentieren und seine Vorzüge darzustellen. 

Das Regionalmanagement Oderland-Spree, wozu der Kreis seinen Beitrag leistet, wird genutzt, um überregional zu wirken und gegenüber der Landesregierung  gemeinsam mit dem Landkreis Oder-Spree und der Stadt Frankfurt (Oder) die hier erarbeiteten Positionen zu vertreten. 

Die Sparkasse ist als wirtschaftlich starkes, zukunftsfähiges, und regional orientiertes Geldinstitut  weiter zu entwickeln.  

Pläne zur Privatisierung kreiseigener Einrichtungen werden durch die Kooperation nicht befördert.

2. Energie und Umwelt

Der Landkreis stellt sich den Anforderungen an Energieeffizienz und den Ausbau der Potentiale regenerativer Energien. Im Rahmen der Regionalen Planungsgemein- schaft Oderland-Spree ist der Regionalplan „Windenergienutzung“ fortzuschreiben. 

Ein weiterer schwerpunktmäßiger Ausbau der Windenergienutzung greift nach Auffassung der Kooperation negativ in das Landschaftsbild ein und sollte nur noch einvernehmlich in beplanten Windeignungsgebieten erfolgen.

Die energiewirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Ziel, Märkisch-Oderland zum „energiewirtschaftlich vorbildlichen Landkreis“ zu gestalten, sind im STIC Strausberg zu vernetzen und zu koordinieren. Der Aufbau einer Energieagentur des Kreises im Zusammenwirken mit den Städten und Gemeinden ist zu beginnen. Die Potentiale für die Solarenergiewirtschaft in MOL sind zu ermitteln.

Für Gebäude des Landkreises ist ein Programm energiewirtschaftlicher Sanierungen und zur Energiegewinnung zu erarbeiten und schrittweise zu verwirklichen. 

Das Erwerben von Stromnetzen nach Auslaufen vertraglicher Bindungen ist zu prüfen, ebenso der Ankauf eines Kreisanteils beim Kommunalen Gasversorger EWE.

Bei sich weltweit reduzierenden natürlichen, fossilen Rohstoffen stellt ein sinnvoller Einsatz von erneuerbaren Energiequellen eine Alternative dar. Die Regeln einer nachhaltigen Landbewirtschaftung gelten jedoch auch hier. 

Beim Bau von Biogasanlagen werden betriebliche Lösungen, die Geruchsemissionen reduzieren, favorisiert. Industrielle Anlagen, die regionale landwirtschaftliche Strukturen zerstören, werden abgelehnt.

Notwendige Unterschutzstellungsverfahren erfolgen in Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Wirtschaft, der Landwirtschaft und den Umweltverbänden. Schutzgebietsausweisungen sind vorrangig auf bereits feststehende Gebiete wie FFH und SPA zu beschränken. Bei weitergehenden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind freiwillige vertragliche Vereinbarungen anzustreben. 

Die Kooperation unterstützt den Plan der Unterschutzstellung der Trainierbahn in Neuenhagen.

3. Landwirtschaft 

Märkisch-Oderland ist ein Zentrum der Agrarproduktion im Land Brandenburg und muss als solches weiter entwickelt werden.

Ziel ist es, die Kulturlandschaft in Märkisch-Oderland mit moderner Land- und Forst- wirtschaft zu erhalten. Natur-, Umwelt- und Klimaschutz werden im Interesse der  Lebensqualität zukünftiger Generationen beachtet und weiterentwickelt.

Die Kulturlandschaft in Märkisch-Oderland wurde über Jahrhunderte hinweg durch den Menschen mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei geprägt und gepflegt. Sie trägt somit nicht nur zur Sicherung der Ernährung, sondern auch zum Erhalt der Lebens- und Erholungsräume für unsere Bevölkerung bei. Die Urbar- machung des Oderbruchs folgte diesen Zielsetzungen.

Die Kooperation unterstützt die Landwirte, qualitativ hohe und ausreichend vorhandene Lebensmittel für unsere Bevölkerung zu produzieren.

Die ländlichen Gebiete MOL´s müssen sich künftig verstärkt den demografischen Veränderungen, der Globalisierung, dem wirtschaftlichen Fortschritt und nicht zuletzt dem ökologischen Wandel stellen, weil sich ihre Aufgaben weit über die Nahrungsmittelproduktion hinaus erstrecken. 

Der Waldbestand ist aus der Sicht wirtschaftlicher Aspekte und seiner Funktion bei Freizeit und Erholung sowie für das Wohlbefinden der Menschen zu erhalten und in besonderer Weise zu pflegen.

Der Landkreis verfügt mit dem ZALF e. V. in Müncheberg über eine Forschungs- einrichtung von nationaler und internationaler Bedeutung. Dieses Potential muss weiterhin für die Entwicklung des ländlichen Raumes und einer nachhaltigen Landwirtschaft mit einer umwelt- und tiergerechten Produktion erhalten und gefördert werden. 

Als Kooperation im Kreistag Märkisch-Oderland sehen wir eigenständige Entwicklungschancen für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei in Märkisch-Oderland durch:

· nachwachsende Energie- und Rohstoffe. Der Einstieg als Energiewirt bietet große Chancen für unsere Bauern;

· Ausbau und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Direktvermarktung, für Weiterbildung und Qualifizierung;

· stärkere Nutzung der vorhandenen touristischen Möglichkeiten, wie z. B. Urlaub auf dem Bauernhof, Brandenburger Landpartie, Direktverkauf an Rad- und Wanderwegen;

· ökologischen Landbau, der durch die Verbraucher immer mehr angenommen wird und die Vielfalt der Kulturlandschaft erhält;

· Hochwasserschutz im Einklang mit der Landwirtschaft;

· Fortsetzung der Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Rekonstruktion der wasserwirtschaftlichen Anlagen entsprechend seiner Möglichkeiten;

· Instandhaltung oder Neubau von Wirtschaftswegen, Brücken oder Straßen im ländlichen Raum. Hier sind die Belange der landwirtschaftlichen Unternehmen zu berücksichtigen;
· Erhalt der Rahmenbedingungen für Geflügelproduktion und -verarbeitung und Gemüseanbau im Oderbruch;

· die Drittellösung bei der Finanzierung der Tierkörperbeseitigung, welche beizubehalten ist.

Die Gentechnik kann eine Chance für die Land- und Forstwirtschaft sein. Sie bürgt jedoch auch Risiken. Die Sicherung der Wahlfreiheit aller Landnutzer hat oberste Priorität. Dies gilt insbesondere zur Wahrung von Nulltoleranzen (GVO Freiheit) im ökologischen Landbau und im GVO - freien konventionellen Landbau. Verfahren, die dies gefährden, werden abgelehnt. Der Prozess der Entwicklung des Einsatzes von GVO und der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird aufmerksam begleitet.

4. Soziales, Jugend, Bildung, Senioren, Kultur und Sport

Die Kooperationspartner setzen sich für Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge im Interesse aller Bürger des Landkreises ein. Die Umsetzung hoher Qualitätsansprüche geht dabei einher mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises.

Der Vereinstätigkeit und dem Ehrenamt kommt für diesen Bereich eine besondere Bedeutung zu. Nur mit seiner tätigen, vom Kreis unterstützten Mitwirkung, lassen sich die  anstehenden Aufgaben bewältigen. Für die Ehrung verdienstvoller Bürger im Ehrenamt sind die sich bisher bewährten Maßnahmen weiter auszubauen.

Soziales

Die Neuorganisation der ARGEn begleitet der Kreis im erforderlichen Umfang.

Für die Arbeit der JobCenter gelten folgende Zielstellungen des Kreises:

· bürgerfreundliche und schnelle Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen,
· Stabilisierung des Umfangs der Kosten der Unterkunft (KdU) durch:
.
Forderung an den Bund, für die Bundesbeteiligung an den KdU die tatsächlichen Kosten und nicht die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu Grunde zu legen.

.
konsequente Umsetzung der kreislichen Richtlinie zu den KdU im JobCenter und
.
vorrangige Gewährung von Wohngeld vor den Kosten der KdU;
· Sicherung der Arbeitsfähigkeit der JobCenter insbesondere durch Bereitstellung des notwendigen Personals;
· vollständige Verwendung des Eingliederungstitels für die Umsetzung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und nicht zur Aufstockung des Verwaltungshaushalts;
· Auslastung des Verwaltungshaushalts in möglichst geringem Umfang.

Die Kooperationspartner setzen sich für die Unterstützung von Familien ein, deren Einkommen nur wenig über den Sätzen von ALG II-Empfängern liegt. Das betrifft beispielsweise Schulessen und Ferienfreizeit.

Durch die Kreisverwaltung sollen konzeptionelle Vorstellungen für die künftige Arbeit mit behinderten Menschen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich entwickelt und umgesetzt werden. Dabei ist ein enges Zusammenwirken mit den anderen Landkreisen anzustreben.

Die Arbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege erfährt im bisherigen Umfang Unterstützung. Die Sucht- und Schuldnerberatung wird in enger Abstimmung und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Trägern fortgeführt.

Jugend 

Den Schwerpunkt bildet die allseitige Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, beginnend von der frühkindlichen Erziehung und Bildung bis hin zur Berufsausbildung und dem Berufseintritt. Sozial benachteiligte Familien sind durch die frühzeitige Aufnahme der Kinder in die Kindertagesbetreuung zu fördern.

Eine wichtige Grundlage für die vorgenannten Ziele ist das Einwirken auf die Sicherung der Rahmenbedingungen einer qualifizierten Bildungsarbeit in Kindertagesstätten.

Der Entwurf des Berichts „Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen“ ist zu überarbeiten und im Frühjahr 2009 fertig zu stellen. Seine Schlussfolgerungen sind  in konkreten Maßnahmen umzusetzen.

Im Zentrum der Bemühungen der Kooperation steht, die Jugendhilfe qualitativ weiter zu entwickeln. Der Schwerpunkt ist darauf zu richten, durch präventive Arbeit soziale Verwerfungen in einem frühen Stadium zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. So wird beispielsweise das Modellprojekt „Netzwerk für gesunde Kinder“  durch die Kooperation getragen und inhaltlich unterstützt. Zu seinem Erfolg bedarf es einer breiten interdisziplinären Zusammenarbeit.

Das Maßnahmenetz der ambulanten Hilfen, des Pflegeelternbereichs und der Heimunterunterbringung ist noch besser aufeinander abzustimmen und zu optimieren. Ziel ist es, Fehlentwicklungen durch frühzeitige und familiennah einsetzende Maßnahmen zu verhindern. Heimunterbringungen stellen im Kanon möglicher einzuleitender Maßnahmen eine besondere Entscheidung dar und sollten als ein letzter Ausweg betrachtet werden. 

Zur Analyse der Situation sind die Sozialräume mit ihren Spezifika herauszuarbeiten und entsprechend zu beachten. Dazu ist auch das erarbeitete Kennziffernsystem zu nutzen, weiter zu entwickeln und IT-seitig zu unterstützen.  

Entsprechend der Sozialraumanalyse sind die Kapazitäten des Landkreises in der Jugendsozialarbeit schwerpunktmäßig umzuorientieren. Dazu sind die bestehenden Programme aus dieser Sicht zu evaluieren. Ebenso müssen die vom Landkreis geförderten Sozialarbeiter künftig ganztägig und ganzheitlich im Sozialraum eingesetzt und tätig werden.

Die enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der LIGA und weiteren in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen freien Träger ist durch den Landkreis zu intensivieren. Von besonderer Bedeutung ist, hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter auszu- bauen und zu bestärken.

Bildung

Die Kooperation befördert die Chancengleichheit aller Heranwachsenden in der Bildung. Der Landkreis fordert und unterstützt den Erhalt des bisherigen Netzes an weiterführenden staatlichen Schulen mit Sonderbedingungen für den dünn besiedelten ländlichen Raum. Dadurch soll u. a. eine gute Erreichbarkeit der Schulen für die Schüler gewährleistet werden, um pädagogisch unsinnig lange Schulwege und hohe Kosten für den Transport der Schüler zu vermeiden.

Das Bildungssystem muss unbedingt durchlässig sein. Ebenso steht weiter die Forderung nach einem längeren gemeinsamen Lernen. Auf Landesebene sind die Voraussetzungen für mehr  Selbständigkeit  und Verantwortung der Schulträger bei materiellen und personellen Fragen zu schaffen. 

Schulen in freier Trägerschaft sollen Ergänzung zum öffentlichen Angebot sein. 

Öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft müssen gleiche Zugangsbedingungen betreffs Klassenstärken und Zügigkeit bekommen, um für alle bestehenden Schulformen und ihre Schüler Chancengleichheit zu sicheren. Dabei setzt sich die Kooperation nachdrücklich für geringere Klassenstärken ein.

Die Förderung benachteiligter Schüler ist eine wichtige Grundvoraussetzung einer sozial gerechten Gesellschaft. Förderschulen befinden sich im Umbruch. Deshalb unterstützt die Kooperation die Umgestaltung dieser Schulen zu Förderzentren.

Schulen sollten mehr Eigenverantwortung auch in finanzieller Hinsicht erhalten. Die entsprechenden Voraussetzungen dazu werden, dort wo möglich, durch die  Kooperation unterstützt.

Orientiert wird auf eine Stärkung der Oberstufenzentren mit berufsorientiertem Abitur.

Der Landkreis stellt weiterhin entgeltfreies Schulessen für Kinder von SGB II - und SGB XII - Empfängern zur Verfügung. Für andere Kinder aus sozial schwachen Familien wird entgeltfreies Schulessen nach Prüfung der sozialen Situation durch die Schulen bereitgestellt. Es ist anzustreben, in Übereinstimmung mit den Städten und Gemeinden, ein gleichartiges Handeln aller Schulträger zu erreichen. 

Das Ganztagsangebot an den Schulen ist zu erweitern und zu qualifizieren. Verbunden werden soll es mit einer  guten Versorgung, insbesondere einem gesunden Mittagessen.

Die kostenfreie Schülerbeförderung bleibt eine Forderung an das Land. Zusätzlich durch das Land bereitgestellte Mittel, die über den Ersatz der Sozialstaffelung in der kreislichen Richtlinie hinausgehen, werden zur Senkung der Elternbeiträge eingesetzt. Die Sozialverträglichkeit der Elternbeiträge wird beibehalten. Die Anstrengungen zur Optimierung der Schülerbeförderung sind fortzusetzen.

Die Richtlinien zur Förderung internationaler Schul- und Jugendprojekte sind zu erhalten und mit den Richtlinien der Jugendhilfe zu verzahnen.

Senioren

Die Sicherung und Entwicklung von lebenswerten Bedingungen für die zunehmende Zahl der Seniorinnen und Senioren stellt den Schwerpunkt dar. Menschen im höheren Alter müssen als Aktivposten der Gesellschaft begriffen und ihre Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, unterstützt und gefördert werden.

Dazu ist die Verantwortungsbereitschaft älterer Menschen zu stärken. Das erfordert die stärkere Einbeziehung des Kreisseniorenrates und anderer gesellschaftlicher Kräfte. 

Die durch den Kreistag beschlossenen seniorenpolitischen Leitlinien sind fortzuschreiben und umzusetzen. Die Evaluation der Arbeit mit Senioren in den einzelnen Sozialräumen, die Auswertung der Ergebnisse auch unter dem Blickwinkel  der Verzahnung der Angebote und der Kostenoptimierung erfolgt im Rahmen eines Seniorenberichts. Dieser ist durch die Verwaltung bis Frühjahr 2010 vorzulegen.

Für die medizinische Versorgung sollen Modellprojekte für unseren Landkreis in enger Zusammenarbeit mit den bereits tätigen Leistungserbringern genutzt werden. Darüber hinaus erwartet die Kooperation von Bund und Land weitere Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. 

Im Landkreis gibt es eine große und ständig zunehmende Zahl von Heimplätzen für Senioren. Damit verbunden ist der Zuzug von teilweise unterstützungsbedürftigen Heimbewohnern besonders aus Berlin. Der Landkreis bemüht sich auch um deren  Unterbringung in hoher Qualität. Für unterstützungsbedürftige Senioren behält sich der Landkreis das rechtlich verankerte Belegungsrecht vor.

Bestehende Möglichkeiten der Betätigung für Jung und Alt, z. B. im Mehrgene-rationenhaus werden unterstützt. 

Für Seniorinnen und Senioren sind Bedingungen für ein möglichst langes Verweilen im vertrauten Umfeld zu sichern. Dazu gehören auch Aktivitäten zur gesunden Lebensweise und zum Sporttreiben im Alter.

Kultur

Die Kooperation unterstützt die weitere Konsolidierung der Kultur gGmbH und den Erhalt der Arbeitsfähigkeit der einzelnen Einrichtungen. Dazu sind 2009 das Immobilienkonzept unter fachlicher Begleitung zu präzisieren, das Personalkonzept weiter zu entwickeln, die Struktur der gGmbH zu prüfen und die Beziehungen zwischen Landkreis und gGmbH zweckmäßig zu regeln. Ziel ist es, ein sinnvolles Verhältnis von originärer Kulturarbeit und tragbarem Immobilienmanagement zu erreichen. 

Die Kultur gGmbH des Landkreises ist zu stärken und zu festigen. Die Einrichtungen der gGmbH und andere Kultureinrichtungen sind in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Ämtern stärker als bisher zu vernetzen und für eine wirkungsvollere touristische Vermarktung zu erschließen.

Die Außendarstellung des Landkreises ist unter Nutzung kreislicher Potentiale zu verbessern.

Sport

Die Vereinsstruktur des Sports ist zu fördern, die entgeltfreie Nutzung von Sportstätten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb für Schulen, Sportvereine und Verbände ist nicht nur für die kreislichen Einrichtungen, sondern auch in den Gemeinden anzustreben.   

Dem Kreistag wird eine Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung zur Beschlussfassung vorgelegt, die insbesondere die demografischen Entwicklungen  berücksichtigt.

Der Landkreis unterstützt nach Maßgabe seiner Möglichkeiten die in MOL etablierten Landesstützpunkte für den Nachwuchsleistungssport sowie die Bewegung „Jugend trainiert für Olympia“.
5. Verwaltung 

Eine Schwerpunktaufgabe sehen die Kooperationspartner in der Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einer effektiv, lösungsorientiert und bürgerfreundlich arbeitenden Dienstleistungseinrichtung. Voraussetzung dafür sind die ständige Qualifizierung der Mitarbeiter, moderne Organisationsstrukturen, technisch zweckmäßig ausgestattete Verantwortungsbereiche sowie die Entbürokratisierung der Tätigkeit. 

Bei Anwendung des Tarifrechtes ist schrittweise die Verjüngung der Verwaltung zu sichern und die Qualifizierung von Mitarbeitern langfristig zu planen und zu realisieren. Der Personalbestand ist konsequent auf sich ändernden Aufgaben- qualitäten und -umfänge anzupassen. Der in den nächsten Jahren entstehende Per- sonalbedarf wird durch ein Personalentwicklungskonzept erfasst. Dieses ist unter gebührender Berücksichtigung eigener Ausbildungsanstrengungen umzusetzen. 

Die politische Verantwortung in der Verwaltung des Landkreises und die politische Richtung seiner Entwicklung sind nach innen und außen deutlich zu machen. Diese Aufgabe ist von einer sich weiter profilierenden politischen Führungsebene der Kreisverwaltung, die dem Kreistag gegenüber verantwortlich ist, zu gestalten. Sie setzt sich aus dem Landrat und den drei Beigeordneten zusammen.

Die Verwaltung wird nach dem Prinzip der Sparsamkeit geführt. 

Um die Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung zu sichern, ist der Einführung moderner IT-Verfahren und DV-Technik in den nächsten Jahren erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders die Einführung des Doppiks im Jahre 2010, des Dokumentenmanagementsystems sowie weitere Fachverfahren in den Ämtern der Verwaltung erfordern einen hohen personellen und finanziellen Aufwand. Dabei müssen dem Berichtswesen und dem Controlling hinsichtlich des Zusammenwirkens aller Fachverfahren höhere Bedeutung zugemessen werden. 

Die notwendige Bereitstellung von Informationen für die Führungsebenen der Kreisverwaltung zur Steuerung der Prozesse im Rahmen eines Führungsinformati- onssystems ist zu gewährleisten.

Maßstab für die Außenwirkung des Landkreises ist die Verkürzung von Bearbeitungszeiten bei Antragstellungen und Verwaltungsvorgängen. Nur so kann die Aufgabe, ein investitionsfreundlicher Landkreis zu sein, umgesetzt werden.

Die Verwaltung wirkt für eine ausgewogene kreisliche Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und Ämtern. Die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen, staatlichen und ehrenamtlichen Einrichtungen ist weiter zu qualifizieren.

Bei kreislichen Investitionen sind notwendige Mittel für „Kunst am Bau“ zu berücksichtigen.

6.
Finanzen 

Die weitere Konsolidierung des Haushaltes ist für die Wahlperiode 2008 - 2014 unerlässlich. Die Handlungsfähigkeit des Kreises im Rahmen der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts durch das Land muss erhalten bleiben. Angestrebt wird eine Verringerung des Haushaltsdefizits. Zwischen Landkreis einerseits und Ämtern und Kommunen andererseits ist über die Gestaltung vertrauensvoller Beziehungen ein fairer Interessenausgleich zu erreichen. 

Mit den dem Landkreis zur Verfügung stehenden Mitteln ist die aufgabenadäquate und verfassungskonforme Finanzierung zu leisten und gegenüber der Landesebene einzufordern. Das Konnexitätsprinzip ist bei Übernahme zusätzlicher Aufgaben vom Land einzufordern.

Die finanzielle Ausstattung der Kommunen hängt auch von der wirtschaftlichen Situation im Landkreis und dem wirtschaftlichen Erfolg der hier tätigen Unternehmen ab. Der Landkreis wird sich weiter dafür einsetzen, Standards und ausufernde bürokratische Vorschriften auf ein finanzierbares und wirksames Maß zu begrenzen, um auch dadurch Unternehmen Investitionsanreize zu bieten.

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind bei Pflichtaufgaben, pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und freiwilligen Aufgaben unter Beachtung von Zielgenauigkeit, Spar- und Optimierungspotenzialen einzusetzen. 

Die freiwilligen Aufgaben sind im bisherigen Umfang zu erhalten. Sie stellen einen unverzichtbaren Bestandteil der Sicherung der Daseinsvorsorge dar.

Es sind verstärkt Maßnahmen und Ansätze kreisübergreifender  Zusammenarbeit zu prüfen, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen.

Die Einführung eines doppischen Haushaltes wird für 2010 angestrebt. Die Produktorientierung soll eine verbesserte Steuerungsmöglichkeit für den Kreistag und die Verwaltung ermöglichen. Hierzu sind Kennzahlen und Produkte zu entwickeln und diese ständig zu qualifizieren. Elemente der Einführung eines Bürgerhaushaltes sind zu prüfen.

In Kenntnis der sinkenden Mittel aus dem Solidarpakt, der demografischen Entwicklung und weiterer Faktoren ist für die Entwicklung der Infrastruktur des Landkreises innerhalb der Wahlperiode 2008-2014 ein Konzept zu erstellen. 
Seelow, den 23. Januar 2009 
Fraktion SPD
Fraktion DIE LINKE
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